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ErwGr

Erwägungsgrund 146 - Schadenersatz

1 Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte Schäden, die einer Person aufgrund einer
Verarbeitung entstehen, die mit dieser Verordnung nicht im Einklang steht, ersetzen. 2 Der
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte von seiner Haftung befreit werden, wenn er
nachweist, dass er in keiner Weise für den Schaden verantwortlich ist. 3 Der Begriff des Schadens
sollte im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden,
die den Zielen dieser Verordnung in vollem Umfang entspricht. 4 Dies gilt unbeschadet von
Schadenersatzforderungen aufgrund von Verstößen gegen andere Vorschriften des Unionsrechts oder
des Rechts der Mitgliedstaaten. 5 Zu einer Verarbeitung, die mit der vorliegenden Verordnung nicht
im Einklang steht, zählt auch eine Verarbeitung, die nicht mit den nach Maßgabe der vorliegenden
Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten und
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Präzisierung von Bestimmungen der vorliegenden
Verordnung im Einklang steht. 6 Die betroffenen Personen sollten einen vollständigen und wirksamen
Schadenersatz für den erlittenen Schaden erhalten. 7 Sind Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter
an derselben Verarbeitung beteiligt, so sollte jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter für den
gesamten Schaden haftbar gemacht werden. 8 Werden sie jedoch nach Maßgabe des Rechts der
Mitgliedstaaten zu demselben Verfahren hinzugezogen, so können sie im Verhältnis zu der
Verantwortung anteilmäßig haftbar gemacht werden, die jeder Verantwortliche oder
Auftragsverarbeiter für den durch die Verarbeitung entstandenen Schaden zu tragen hat, sofern
sichergestellt ist, dass die betroffene Person einen vollständigen und wirksamen Schadenersatz für
den erlittenen Schaden erhält. 9 Jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, der den vollen
Schadenersatz geleistet hat, kann anschließend ein Rückgriffsverfahren gegen andere an derselben
Verarbeitung beteiligte Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter anstrengen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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